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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 40 vom 6. Dezember 2013696

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Verordnung über die Festsetzung 

von Zulassungszahlen und 
die Vergabe von Studienplätzen im ersten 

Fachsemester für das 
Wintersemester 2013/2014

Vom 18. November 2013

Auf Grund des § 6 Absatz 1 und 2 des Hochschulzulas-
sungsgesetzes vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Ratifi -
zierung des Staatsvertrages über die Errichtung einer 
gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008 vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710) 
verordnet das Ministerium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung:

Artikel 1

Die Anlagen zu der Verordnung über die Festsetzung von 
Zulassungszahlen und die Vergabe von Studienplätzen 
im ersten Fachsemester für das Winter-semester 
2013/2014 vom 24. Juni 2013 (GV. NRW. S.  384), die 
durch Verordnung vom 11. Juli 2013 (GV. NRW. S.  449) 
geändert worden ist, werden durch die Anlagen zu dieser 
Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2013 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. November 2013

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e
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